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Verordnung zum Schutz von Legehennen (Hennenhaltungsverordnung)*)**) 
Vorbemerkung:
Der BV-TVG ist der Ansicht, dass eine HhVO, die Käfighaltung zulässt, grundsätzlich den Anforderungen des Tierschutzes nicht genügt und lehnt eine solche ab. Wenn dennoch Korrekturen vorgeschlagen werden, so geschieht dies aus der Absicht heraus, Schlimmeres zu verhindern.

Vom...





Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten verordnet auf Grund





- des § 2a Abs. 1 und des § 16 Abs. 5 Nr. 3 und 4 jeweils in Verbindung mit § 21 a sowie in Verbindung mit § 16b Abs. 1 Satz 2 des Tierschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Mai 1998 (BGBI. I S.1105,1818) nach Anhörung der Tierschutzkommission sowie





- des Artikels 2 des Gesetzes zu dem Europäischen Übereinkommen vom 10. März 1976 zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen vom 25. Januar 1978 (BGBI. II S. 113):





§1 Anwendungsbereich





(1) Diese Verordnung gilt für das Halten von Legehennen in Betrieben mit 350 oder mehr Legehennen. 
Die Einschränkung ist nicht einzusehen. Der Schutz dieser Verordnung muss aus Gleichheitsgründen für alle Hennen gelten

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung sind nicht anzuwenden





1. während einer tierärztlichen Behandlung, soweit nach dem Urteil des Tierarztes im Einzelfall andere Haltungsanforderungen notwendig sind,





2. bei einem Tierversuch im Sinne des § 7 des Tierschutzgesetzes sowie bei einem Eingriff oder einer Behandlung nach § 10 oder nach § 10a des Tierschutzgesetzes,  soweit für den verfolgten Zweck andere Haltungsanforderungen unerlässlich sind.





§2 Begriffsbestimmungen





Im Sinne dieser Verordnung sind





1. Legehennen:


legereife Hennen der Art Gallus gallus, die zur Erzeugung von Eiern, die nicht für Vermehrungszwecke bestimmt sind, gehalten werden;





2. Haltungseinrichtungen:


Gebäude, Ausläufe und andere Einrichtungen zur dauerhaften Unterbringung von Legehennen;;





3. Haltungseinheit:


kleinste, die Bewegungsmöglichkeit der Tiere beschränkende räumliche Einheit zur Unterbringung von Legehennen innerhalb einer Haltungseinrichtung, mit Ausnahme von Ausläufen





4. Nest:


gesonderter Bereich zur Eiablage, dessen Bodenoberfläche nicht aus Drahtgitter besteht;
Die Beschaffenheit des Nestbereichs sollte näher spezifiziert werden




5. nutzbare Fläche:


Fläche mit Ausnahme der Nestfläche innerhalb einer Haltungseinheit,


a) die mindestens 30 Zentimeter breit und 30 Zentimeter lang ist, 


b) über der eine lichte Höhe von mindestens 45 Zentimetervorhanden ist, wobei Futter- und Tränkeeinrichtungen, Sitz- und Anflugstangen sowie Vorrichtungen zum Krallenabrieb, die von den Legehennen über- oder unterquert werden können, außer Betracht bleiben,


c) die höchstens 14 Prozent geneigt und so beschaffen ist, dass die nach vorn gerichteten Krallen beider Ständer der Legehennen nicht abrutschen können, und


d) von den Legehennen ständig genutzt werden kann oder, soweit es sich um eine Fläche mit Einstreu handelt,


aa) den Tieren während der gesamten Hellphase zur Verfügung steht


oder


bb) den Tieren ab der siebten Stunde nach Beginn der Hellphase bis eine Stunde nach Beginn der Dunkelphase zur Verfügung steht, sofern die Fläche mit Einstreu, die den Legehennen nicht ständig zu Verfügung steht, nicht mehr als ein Drittel der gesamten den Buchstaben a bis c entsprechenden Fläche ausmacht;





6. Einstreu:


Material mit lockerer Struktur zum Staubbaden, Picken und Scharren.





§3 Anforderungen an Haltungseinrichtungen





(1) Legehennen dürfen nur in Haltungseinrichtungen gehalten werden, die den Anforderungen der Absätze 2 bis 8 entsprechen.
...oder diese übertreffen




(2) Haltungseinrichtungen müssen
...müssen gewährleisten, dass das TSchG eingehalten wird, und insbesondere... 




1. nach ihrer Bauweise, den verwendeten Materialien und ihrem Zustand so beschaffen  sein, dass eine Verletzung oder sonstige Gefährdung der Gesundheit der Legehennen, soweit dieses nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik möglich ist, ausgeschlossen wird;
...Sie haben auch [gemäß BVerfG] dem Wohlbefinden der Tiere in einem weit verstandenen Sinn zu dienen.




2. so gestaltet oder ausgestattet sein, dass


a) allen Legehennen ausreichend Schutz vor widrigen Witterungseinflüssen geboten wird;


b) ein Entweichen der Legehennen sowie ein Eindringen von Beutegreifern so weit wie möglich verhindert wird, wobei es im Falle von Ausläufen zum Schutz vor Greifvögeln ausreicht, wenn den Legehennen Möglichkeiten zum Unterschlupf geboten werden;


c) eine ungehinderte direkte Inaugenscheinnahme aller Legehennen und ein Zugriff auf alle Tiere möglich sind.





(3) Gebäude müssen mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die eine ausreichende Beleuchtung sicherstellen, um jeder Legehenne die Möglichkeit zu geben, in der Hellphase Bereiche mit einer Lichtstärke von mindestens 20 Lux, gemessen in Augenhöhe der Tiere, aufzusuchen. Gebäude, die nach dem [einsetzen: Tag des ln-Kraft-Tretens der Verordnung] in Benutzung genommen werden, müssen mit Lichtöffnungen versehen sein, deren Fläche mindestens 3 % der Grundfläche entspricht und die so angeordnet sind, dass eine möglichst gleichmäßige Verteilung des Lichts gewährleistet wird.
... 3%, bei Neubauten: 6% der Grundfläche ...

Die Lichtöffnungen müssen das Tageslicht praktisch ungehindert durchlassen.




(4) Gebäude müssen mit einer Lüftungsvorrichtung ausgestattet sein, die die Einhaltung von Mindestluftraten, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, sicherstellt und gewährleistet, dass Zirkulation, Staubgehalt, Temperatur, relative Feuchte und Gaskonzentrationen der Luft in einem Bereich gehalten werden, der für die Legehennen unschädlich ist, wobei der Ammoniakgehalt der Luft im Aufenthaltsbereich der Tiere dauerhaft 10 Kubikzentimeter je Kubikmeter Luft nicht überschreiten soll und 20 Kubikzentimeter je Kubikmeter Luft nicht überschreiten darf.
Zu unspezifisch!


Bezug des Worts "dauerhaft" unklar. Vorschlag: "...und keinesfalls 20 Kubikzentimeter je Kubikmeter Luft überschreiten darf."

[wie sind die Grenzwerte zu beurteilen?]




(5) Für Gebäude, in denen bei Stromausfall eine ausreichende Versorgung der Legehennen mit Futter und Wasser nicht sichergestellt ist, muss ein Notstromaggregat vorhanden sein.





(6) In Gebäuden, in denen die Lüftung von einer elektrisch betriebenen Anlage abhängig ist, müssen eine Ersatzvorrichtung, die bei Ausfall der Anlage einen ausreichenden Luftaustausch gewährleistet, und eine Alarmanlage zur Meldung eines solchen Ausfalles vorhanden sein.





(7) Lüftungsanlagen, Fütterungseinrichtungen, Förderbänder und sonstige technische Einrichtungen müssen so beschaffen sein, dass bei ihrem Betrieb so wenig Lärm wie möglich entsteht.
zu unspezifisch!




(8) In Haltungseinrichtungen mit nebeneinander in Reihen angeordneten Haltungseinheiten muss ein mindestens 90 cm breiter Gang zwischen den Reihen vorhanden sein. In Haltungseinrichtungen mit übereinander angeordneten Haltungseinheiten muss der Abstand zwischen dem Boden der Haltungseinrichtung und der tiefsten Stelle des Bodens der untersten Haltungseinheit mindestens 35 cm betragen. Die zuständig Behörde kann im Einzelfall eine Ausnahme von den Anforderungen der Sätze 1 und 2 zulassen, wenn diese nur mit hohem Aufwand erfüllt werden können, dies eine besondere Härte darstellen würde und Belange des Tierschutzes nicht entgegenstehen.





(9) Auslaufflächen sind zur Vermeidung von Bodenkontaminationen sowie der Verbreitung von Krankheiten entsprechend der Besatzdichte und der Bodenbeschaffenheit zu bemessen. Bei hohen Temperaturen müssen sie mit Tränken ausgestattet sein.
zu unspezifisch!  Quadratmeter/Huhn? Celsiusgrade?




§4 Anforderungen an Haltungseinheiten





(1) Legehennen dürfen nur in Haltungseinheiten gehalten werden, die den Anforderungen der Absätze 2 bis 5 entsprechen.
...die gewährleisten, dass das TSchG eingehalten wird, und insbesondere den Anforderungen...




(2) Haltungseinheiten müssen unter Beachtung der besonderen Bestimmungen der Absätze 4 und 5 ausgestattet sein mit





1. Fütterungsvorrichtungen, die so verteilt und bemessen sind, dass alle Legehennen gleichermaßen Zugang haben;





2. Tränkevorrichtungen, die so verteilt sind, dass alle Legehennen gleichermaßen Zugang haben, wobei bei Verwendung von Rinnentränken eine Kantenlänge von mindestens zweieinhalb Zentimetern und bei Verwendung von Rundtränken eine Kantenlänge von mindestens einem Zentimeter je Legehenne vorhanden sein muss und bei Verwendung von Nippel- oder Bechertränken für bis zu zehn Legehennen mindestens zwei Tränkstellen und für jeweils zehn weitere Legehennen eine zusätzliche Tränkstelle vorhanden sein müssen;
[wie sind diese Werte zu beurteilen?]




3. Einzelnestern für jeweils höchstens sieben Legehennen oder Gruppennestern mit einer Fläche von einem Quadratmeter für höchstens 120 Legehennen, die [mit geeignetem Material ausgelegt sind,] den Legehennen während der Legephase uneingeschränkt zur Verfügung stehen und jeder Legehenne eine ungestörte Eiablage ermöglichen;
Die Mindestgröße der Einzelnester ist zu definieren.

"Geeignetes Material" sollte auf jeden Fall explizit gefordert und spezifiziert werden!

[wie sind diese Werte zu beurteilen?]






4. einem Bereich mit Einstreu, der allen Tieren [in angemessener Form] Staubbaden, Picken und Scharren ermöglicht und den Tieren täglich mindestens 10 Stunden während der Hellphase uneingeschränkt zugänglich ist;
"angemessene Form" sollte auf jeden Fall explizit gefordert und spezifiziert werden!




5. Sitzstangen, die nicht über dem Bereich mit Einstreu angebracht sein dürfen und so beschaffen sind, dass ein Umgreifen mit den Zehen und, bei einer Länge von mindestens 15 Zentimetern je Tier, ein gleichzeitiges Ruhen aller Legehennen ermöglicht wird;





6. einer besonderen Vorrichtung zum Krallenabrieb, soweit der Krallenabrieb nicht auf andere Weise ausreichend sichergestellt ist.





(3) Haltungseinheiten mit Zugang zu einem Auslauf im Freien oder zu einem abgetrennten Scharrraum müssen mit mehreren Zugängen zu den Ausläufen oder zu dem Scharrraum ausgestattet sein, die mindestens 35 Zentimeter hoch und 40 Zentimeter breit und über die gesamte Länge der Trennwand verteilt sind. Für je 500 Legehennen müssen Zugangsöffnungen von zusammen mindestens 100 Zentimetern Breite zur Verfügung stehen.
Die Zugänge müssen stets benutzbar sein




(4) In Haltungseinheiten, die so bemessen sind, dass die Legehennen in ihnen fliegen können, darf die Besatzdichte neun Legehennen je Quadratmeter nutzbarer Fläche nicht übersteigen. Kombinierte Ruhe- und Versorgungseinrichtungen mit parallelverlaufenden Laufstegen unter und über denen eine lichte Höhe von mindestens 45 Zentimeter vorhanden ist, können bei der Berechung der Besatzdichte mit maximal 50 Prozent der abgedeckten Fläche berücksichtigt werden, sofern auf den Laufstegen ein sicheres Fußen als auch ein Umgreifen sichergestellt ist und ruhende und fressende Tiere sich gegenseitig nicht stören. Es dürfen unter Einbeziehung des Bodens der Haltungseinheit als erster Ebene höchstens vier Ebenen übereinander angeordnet sein, die so beschaffen oder angeordnet sind, dass kein Kot auf die darunter gelegenen Ebenen fallen kann. Der Abstand zwischen diesen Ebenen muss mindestens 45 Zentimeter lichte Höhe betragen. Die Kantenlänge der Futtertröge je Legehenne darf bei Verwendung von Längströgen zehn Zentimeter und bei Verwendung von Rundtrögen vier Zentimeter nicht unterschreiten. Die Fläche des Einstreubereiches nach Absatz 2 Nr.4darf 250 Quadratzentimeter je Legehenne nicht unterschreiten und muss mindestens einem Drittel der Grundfläche der Haltungseinheit entsprechen. Die Sitzstangen nach Absatz 2 Nr. 5 müssen einen Parallelabstand von mindestens 30 Zentimeter zur nächsten Sitzstange und von 20 Zentimetern zur Wand der Haltungseinheit aufweisen.





(5) In anderen als den in Absatz 4 genannten Haltungseinheiten müssen mindestens 750 Quadratzentimeter nutzbarer Fläche für jede Legehenne zur Verfügung stehen. Bei der Flächenberechnung können je Legehenne 150 Quadratzentimeter Nestfläche berücksichtigt werden, sofern diese über die Eiablage hinaus genutzt werden kann, unmittelbar an eine nutzbare Fläche anschließt, eine lichte Höhe von mindestens 45 Zentimetern vorhanden ist und die Rückzugsmöglichkeit zur ungestörten Eiablage uneingeschränkt erhalten bleibt. Die Grundfläche dieser Haltungseinheiten muss  jeweils mindestens 2000 Quadratzentimeter betragen. Die Kantenlänge der Futtertröge darf zwölf Zentimeter je Legehenne nicht unterschreiten. Diese Haltungseinheiten müssen ausgestattet sein mit
DIESER WERT IST VIEL ZU NIEDRIG, weil er den Bedürfnissen der Hühner hinsichtlich ungestörtem gleichzeitigen Ruhen, gleichzeitiger Nahrungsaufnahme, Eigenkörperpflege usw. nicht Rechnung trägt. Außerdem  wird über die Bestimmungen dieser Verordnung nicht sichergestellt, dass die Bedürfnisse des Pickens und Scharrens sowie des Staubbadens befriedigt werden.

Formulierung missverständlich, Vorschlag:
... kann je Huhn anteilig die Nestfläche bis zu 150 [besser: 50] Quadratzentimeter/Huhn berücksichtigt werden, sofern...




1. einer Öffnung, die so bemessen ist, dass eine ausgewachsene Legehenne ohne Zufügung von Schmerzen oder Schäden herausgenommen werden kann.





2. einer Vorrichtung zum Krallenabrieb.





§ 5 Überwachung, Fütterung und Pflege





(1) Wer Legehennen hält, hat sicherzustellen, dass





1. für die Ernährung und Pflege der Legehennen Personen in angemessener Zahl mit den hierfür erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten vorhanden sind;





2. das Befinden der Legehennen mindestens einmal täglich durch direkte Inaugenscheinnahme von einer verantwortlichen Person mit den hierfür erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten überprüft wird;





3. soweit erforderlich, unverzüglich Maßnahmen für die Behandlung, Absonderung oder Tötung kranker oder verletzter Legehennen ergriffen werden;





4. alle Legehennen täglich mit geeignetem Futter versorgt werden und jederzeit Zugang zu geeignetem Tränkwasser haben;





5. Beleuchtung, Lüftung und Versorgungseinrichtungen mindestens einmal täglich, Notstromaggregaten und Alarmanlagen in technisch erforderlichen Abständen auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden;





6. bei einer Überprüfung nach Nummer 5 oder sonstige an Haltungseinrichtungen festgestellte Mängel unverzüglich abgestellt werden oder, falls dies nicht möglich ist, bis zu ihrer Behebung andere Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens der Legehennen getroffen werden und die Mängel spätestens behoben sind, bevor neue Legehennen eingestallt werden;





7. Vorsorge für eine ausreichende Versorgung der Legehennen mit Frischluft, Licht, Futter und Wasser für den Fall einer Betriebsstörung getroffen ist;





8. der betriebsbedingte Geräuschpegel so gering wie möglich gehalten und dauernder oder plötzlicher Lärm vermieden wird;





9. bei Verwendung künstlicher Beleuchtung die künstliche Beleuchtung für mindestens acht Stunden während der Nacht zurückgeschaltet wird, wobei während der Dunkelphase die Beleuchtungsstärkeweniger als 0,5 Lux betragen soll, sofern dies die natürliche Beleuchtung zulässt, und eine ausreichende Dämmerphase vorzusehen ist, die den Legehennen die Einnahme ihrer Ruhestellung ohne Verletzungsgefahr ermöglicht;





10. die Haltungseinrichtung, solange sie mit Legehennen besetzt ist, saubergehalten wird, wobei insbesondere Ausscheidungen so oft wie nötig und tote Tiere täglich entfernt werden;





11. die Haltungseinrichtung jeweils zwischen dem Ausstallen und dem nächsten Einstallen der Legehennen gereinigt wird, wobei sämtliche Gegenstände, mit denen die Tiere in Berührung kommen, zusätzlich desinfiziert werden;





12. grundsätzlich nur solche Legehennen eingestallt werden, die während ihrer Aufzucht an die Art der Haltungseinrichtung gewöhnt worden sind.
"grundsätzlich" ist zu schwach




(2) Wer Legehennen hält, hat über deren Legeleistung sowie über das Ergebnis der täglichen Überprüfung des Bestandes, insbesondere über Anzahl und Ursache von Tierverlusten sowie durchgeführte medizinische Behandlungen, laufend  Aufzeichnungen zu machen. Diese Aufzeichnungen sind entbehrlich, wenn entsprechende Aufzeichnungen auf Grund anderer Rechtsvorschriften zu machen sind. Die Aufzeichnungen sind drei Jahre lang aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen zur Einsichtnahme vorzulegen.





§ 6 Anlagen zur Erprobung neuer Haltungsbedingungen





Die zuständige oberste Landesbehörde kann im Einzelfall zur Erprobung neuer Haltungsbedingungen Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen der §§ 3 und 4 zulassen, wenn dies mit den Belangen des Tierschutzes vereinbar ist.





§ 7 Übergangsregelungen





(1) Abweichend von § 3 Abs. 8 Satz 1 und 2 sowie § 4 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 und mit Abs. 5 Satz 1,2 und 4 dürfen Legehennen in Käfigen, die am [einsetzen: Tag des In-Kraft-Tretens der Verordnung] bereits in Benutzung genommen worden sind, noch bis zum 31. Dezember 2011 gehalten werden, wenn diese so beschaffen sind, dass
... noch 10 Jahre [besser: 8 Jahre] nach der Erstbenutzung der Käfige gehalten werden, wenn...




1. je Legehenne eine uneingeschränkt nutzbare und horizontal bemessene Käfigfläche  von mindestens 550 Quadratzentimetern oder im Fall eines Durchschnittsgewicht der gehaltenen Legehennen von mehr als zwei Kilogramm, von mindestens 690 Quadratzentimetern vorhanden ist;





2. ein uneingeschränkt nutzbarer Futtertrog mit einer Länge von mindestens 12 Zentimetern oder, im Fall eines Durchschnittsgewicht der gehaltenen Legehennen  von mehr als zwei Kilogramm, von mindestens 14,5 Zentimetern, jeweils multipliziert mit der Anzahl der im Käfig gehaltenen Legehennen, zur Verfügung steht;





3. bei Verwendung von Nippeltränken oder Tränknäpfen sich mindestens zwei Tränknäpfe oder Nippeltränken in Reichweite jeder Legehenne befinden  oder jeder Käfig mit einer Rinnentränke ausgestattet ist, deren Länge der des Futtertroges nach Nummer 2 entspricht;





4. die lichte Höhe über mindestens 65 Prozent der Käfigfläche mindestens 40 Zentimeter und an keiner Stelle weniger als 35 Zentimeter beträgt und





5. der Neigungswinkel des Bodens 14 Prozent nicht überschreitet und durch die Bodenbeschaffenheit des Käfigs sichergestellt ist, dass die nach vorn gerichteten Krallen beider Ständer nicht abrutschen können.





(2) Abweichend von § 3 Abs. 8 Satz 1 und 2 sowie § 4 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 und mit Abs. 5 Satz 1 bis 4 und 5 Nr. 2 dürfen Legehennen noch bis zum 31. Dezember 2002 in Käfigen gehalten werden, die am 6. Juli 1999 bereits in Benutzung genommen worden waren und die Käfige so beschaffen sind, dass diese den Anforderungen des Absatzes 1 Nr. 3 bis 5 entsprechen und





1. je Legehenne eine uneingeschränkt nutzbare und horizontal bemessene Käfigfläche von mindestens 450 Quadratzentimetern oder, im Fall eines Durchschnittsgewicht der gehaltenen Legehennen von mehr als zwei Kilogramm, von mindestens  550 Quadratzentimetern vorhanden ist und





2. ein uneingeschränkt nutzbarer Futtertrog mit einer Länge von mindestens 10 Zentimetern, multipliziert mit der Anzahl der im Käfig gehaltenen Legehennen, zur Verfügung steht.





§ 8 Ordnungswidrigkeiten





Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des Tierschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
[etwas verwegener] Vorschlag:

§ 8a Geltungsdauer

1.entgegen............



Diese Verordnung gilt längstens 5 Jahre ab dem Zeitpunkt seiner Verkündung. Betriebsgenehmigungen, die auf der Grundlage dieser VO erteilt wurden, genießen über diese Zeitspanne hinaus keinen Bestandschutz.

§ 9 In-Kraft-Treten





Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Abweichend hiervon treten jedoch in Kraft:





1. § 5 Abs. 1 Nr. 12 am 1. Januar 2002,





2. § 4 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 und Abs. 4, soweit dieser Haltungseinrichtungen im Sinne des § 4 Abs. 4 Satz 1 betrifft, die bis zum [einsetzen: Tag des In-Kraft-Tretens der Verordnung] in Benutzung genommen worden sind, am 1. Januar 2003. 





Der Bundesrat hat zugestimmt.





------------------------------------------------------------

*) Diese Verordnung dient der Umsetzung folgender Rechtsakte:

1 . Richtlinie 88/166/EWG des Rates vom 7. März 1988 betreffend das Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache 131/86 (Nichtigerklärung der Richtlinie 86/113/EWG des Rates vom 25. März 1986 zur Festsetzung von Mindestanforderungen zum Schutz von Legehennen in Käfigbatteriehaltung)(ABl.EG Nr.L74 S.93)

2. Richtlinie 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere (ABI. EG Nr. L221 S.23)

3. Richtlinie 1999/74/EG des Rates vom 19. Juli 1999 zur Festlegung von Mindestanforderungen zum Schutz von Legehennen (ABI. EG Nr. L 203 S. 53)

**) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.06.1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften  (ABI. EG Nr. L 204 S. 3 7), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und Rates vom 20.07.1998 (ABI. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.




